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Informationsvorlage Stadtrat öffentlich 
 
 
Einreicher: Bürgermeister Erfasst am: 04.09.2023 
Erarbeitet: Anja Graichen Vorlage-Nr.: IV/006/2023 
 
 

Beratungsfolge Datum Zuständig Status 

Verwaltungs- und Sozialausschuss 21.09.2023 Kenntnisnahme nicht öffentlich 

Stadtrat 28.09.2023 Kenntnisnahme öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 500,0 TEUR 
 

Gesetzliche Grundlage 

§ 82 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist 

  

 

Begründung 

Mit der Genehmigung Zum Haushalt 2021/2022 erhielt die Stadt gleichzeitig die 
Genehmigung zur Aufnahme eines Kredites in Höhe von 500,0 TEUR für das Haushaltsjahr 
2021, welcher nun in Verbindung mit der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 13.06.2023 
(EIL/001/2023) im Juli 2023 aufgenommen wurde. 
Es wurden 5 Banken angeschrieben, wovon 2 Banken ein Angebot abgegeben haben.  
Den Zuschlag erhielt die Sparkasse Zwickau mit einem Nominalzinssatz von 3,637 v.H. 
 

  

 

Anlagen 
 
 

   
 
 
 
 
Feustel 
Bürgermeister 
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